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1. Planungsanlass und -ziel 

Die Gemeinde Biebelried besitzt einen Flächennutzungsplan, zuletzt geändert mit Feststel-

lungsbeschluss zur 8. Änderung vom 24.02.2009. 

 

Der Aufstellungsbeschluss zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Biebelried wurde in der Gemeinderatssitzung am 29.03.2011 beschlossen, um die gemeindli-

che Entwicklungsabsicht der Verlegung der Kreisstraße KT 54 und der Kreisstraße KT 22 mit 

Anschluss an die neue Trasse der B 8, OT Biebelried planerisch zu verankern. Der Flächen-

nutzungsplan ist hierfür das geeignete Planungsinstrument. In ihm sind gemäß § 5 BauGB 

„….für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwick-

lung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde 

in den Grundzügen darzustellen“. 

 

Ziel dieser Darstellung ist, die Ortslage von Biebelried vom Durchgangsverkehr zu entlasten, 

da nach erfolgter Verlegung der B 8 die Anbindung des Durchgangsverkehrs nach Theilheim 

über die KT 22 (Kellerbergstraße) bzw. über die Hauptstraße von Biebelried (KT 22) erfolgt. 

Somit ist das Ziel, das nach Verlegung der B 8 nur noch der ortseigene Ziel- und Quellverkehr 

verläuft nicht erreicht. Dieses würde aber mit der sog. Westumgehung sichergestellt werden. 

 

 

2. Planungsinhalt 

Für die Verlegung der KT 54 und der Kreisstraße KT 22 mit Anschluss an die neue Trasse 

in Biebelried wurde bereits ein Bebauungsplanverfahren begonnen, welches mittlerweile ein-

gestellt wurde. Um mittelfristig diese Planung aber in der gemeindlichen Entwicklungsabsicht 

zu dokumentieren ist eine Darstellung im Flächennutzungsplan vorgesehen. Diese entspricht 

den Inhalten (Planungsumgriff) des eingestellten Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan. 

Westlich von Biebelried soll eine Nord-Süd Verbindung zwischen Bundesstraße B 8 neu und 

der bestehenden KT 22 südlich der Ortslage von Biebelried geschaffen werden. Die Anbin-

dung der KT 54 an die „Westumgehung“ erfolgt in einem Knotenpunkt westlich des Friedhofs.  

 

Ein kleiner Teilabschnitt der „Westumgehung“ verläuft nördlich des Friedhofs in einem ausge-

wiesen Bereich eines Bodendenkmals. Gemäß der amtlichen Denkmalliste (Untere Denkmal-

schutzbehörde Landratsamt Kitzingen) handelt es sich um „Siedlungsspuren unbekannter Zeit-

stellung im Luftbild, 500m westlich der Kirche von Biebelried“ (Fundst.Nr. 6226/0141). 

Im Rahmen des nun eingestellten Bebauungsplanverfahrens wurden in diesem Bereich auf 

den Flurstücks-Nr. 435 bis 438 archäologische Sondierungen unter der fachlichen Aufsicht des 

Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) durchgeführt. Als Ergebnis konnte jedoch 

kein eindeutiger archäologischer Befund festgestellt werden. So wurde vereinbart, dass 4 Wo-

chen vor Baubeginn ein flächiger Bodenabtrag in Baubereichsbreite zwischen Mitte Fl.Nr. 437 

und Mitte Fl.Nr. 435 unter fachlicher Aufsicht des BlfD durchgeführt werden.  
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In der Flächennutzungsplanänderung ist dieser Sachverhalt in der Legende aufgenommen 

sowie ein entsprechender Hinweis zu Art. 8 Abs. 1 und Abs. 2 des Bayerischen Denkmal-

schutzgesetzes.  

 

Der Leitungsbestand der N-ERGIE Netz GmbH wurde entsprechend der im Rahmen der Trä-

gerbeteiligung geschickten Lageplänen aktualisiert. 

 

Hinsichtlich Lärmschutz kann auf die bereits im nun eingestellten Bebauungsplanverfahren 

„Lärmuntersuchung“ verwiesen werden, welche als Ergebnis feststellt, dass die jeweiligen 

schalltechnischen Orientierungswerte für das bestehende MD Gebiet östlich der „Westumge-

hung“ und auch für den Bereich des Friedhofes unterschritten werden.  

 

Gemäß dem vom Straßenbauamt Würzburg zur Verfügung gestellten Datenmateriales wurden 

folgende zur Bemessung von Schallschutzmaßnahmen erforderlichen Angaben mitgeteilt: 

 

A3 – AS WÜ-Randersacker – AS Rottendorf 

1. Verkehrsbelastung lt. BVZ DTV 2010  61.149 Kfz./24 Std. 

2. Prognosenbelastung für 2020   85.000 Kfz./24 Std. 

3. LKW-Anteil Tag/Nacht   19/45 % 

4. Steigungen kleiner als   5 % 

 

A3 AS Rottendorf – AK Biebelried 

1. Verkehrsbelastung lt. BVZ DTV 2010  66.481 Kfz./24 Std. 

2. Prognosenbelastung für 2020   90.000 Kfz./24 Std. 

3. LKW-Anteil Tag/Nacht   18/44 % 

4. Steigungen kleiner als   5 % 

 

A7 AK Biebelried – AS Kitzingen 

1. Verkehrsbelastung lt. BVZ DTV 2010  24.497 Kfz./24 Std. 

2. Prognosenbelastung für 2020   40.000 Kfz./24 Std. 

3. LKW-Anteil Tag/Nacht   15/25 % 

4. Steigungen kleiner als   5 % 

 

A7 AS Kitzingen – AS Marktbreit 

1. Verkehrsbelastung lt. BVZ DTV 2010  25.252 Kfz./24 Std. 

2. Prognosenbelastung für 2020   35.000 Kfz./24 Std. 

3. LKW-Anteil Tag/Nacht   15/25 % 

4. Steigungen kleiner als   5 % 
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Folgende Hinweise wurden im Rahmen der durchgeführten Behördenbeteiligung und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange angeführt, die bei den weiteren Planungen Berücksichtigung finden sollten: 
 
Bayer. Bauernverband, Ortsobmann Gerhard Brandmann: 
 
Bei der Verlegung der Kreisstraßen KT 54 und KT 22 ist eine ordnungsgemäße Anbindung des land-
wirtschaftlichen Wegenetzes zu den bewirtschafteten Ackerflächen (mit ggfs. erforderlicher Schaffung 
von Ersatzwegen) zu berücksichtigen. 
 
 
Bayer. Landesamt für Umwelt: 
 
Eine Entsiegelung der bestehenden bereits versiegelten Verkehrsflächen ist bei Planung des Vorha-
bens zur Verlegung der Kreisstraßen KT 54 und KT 22 zu prüfen. 
 
 
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege: 
 
Eine erforderliche denkmalpflegerische Erlaubnis ist vor Beginn einer Baumaßnahme zur Verlegung 
der Kreisstraßen KT 22 und KT 54 zu beantragen; spätestens 4 Wochen vor Baubeginn der Kreisstra-
ßenverlegung ist ein flächiger Bodenabtrag in Baubereichsbreite zwischen Mitte der Grundstück Flurnr. 
437 und Mitte Grundstück Flurnr. 435 der Gemarkung Biebelried unter fachlicher Aufsicht des Bayeri-
schen Landesamts für Denkmalpflege durchzuführen. 
 
 
Bund Naturschutz in Bayern: 
 
- Eine Entsiegelung der bestehenden bereits versiegelten Verkehrsflächen ist zu prüfen. 
- Eine artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ist durchzuführen; es sind Ausgleichsmaßnahmen festzu-

legen; das Gutachten „Auswirkungen der Westumgehung von Biebelried auf den Feldhamster“ von 
Februar 2005 des Dipl.-Biol. Schreiber, Freising, ist fortzuschreiben. 
Vor Baubeginn muss der Bereich der Trasse frei von Feldhamstern sein; mit dem Bau der Straße 
ist möglichst außerhalb der Brutzeit zu beginnen. 

- Folgende weitere Punkte sind im Bebauungsplan-/Planfeststellungsverfahren abzuprüfen: 
- Durchlässigkeit für wandernde Amphibien bei Überquerung des Jakobsbaches 
- naturnahe Gestaltung des weiteren Bachlaufes als innerörtliche Biotopmaßnahme 
- Hinweis zur „einseitigen“ Planung der vorgesehenen Eingrünung der Trasse, um den Vogeltot 

auf der Straße durch „zwischen beidseitigem Grün korrespondierenden Vögeln“ zu mindern 
Die Vorschriften des BauGB zum Umweltschutz werden im Übrigen beachtet. 

 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH: 
 
Bei Planungen und Bauvorhaben, die die dargestellten Trassen der Deutschen Telekom berühren 
(können), ist die Deutsche Telekom Technik GmbH, 97080 Würzburg, Schürerstraße 9 A, zu beteili-
gen. 
 
 
Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.: 
 
Bei der Planung des Vorhabens zur Verlegung der Kreisstraßen KT 54 und KT 22 ist eine artenschutz-
rechtliche Prüfung (saP) durchzuführen; es sind Ausgleichsmaßnahmen festzulegen; das Gutachten 
„Auswirkungen der Westumgehung von Biebelried auf den Feldhamster“ von Februar 2005 des Dipl.-
Biol. Schreiber, Freising, ist fortzuschreiben. 
Vor Baubeginn muss der Bereich der Trasse frei von Feldhamstern sein; mit dem Bau der Straße ist 
möglichst außerhalb der Brutzeit zu beginnen. 
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Landratsamt Kitzingen, Naturschutz: 
 
- Eine Entsiegelung der bestehenden bereits versiegelten Verkehrsflächen ist zu prüfen. 
- Eine artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ist durchzuführen; es sind Ausgleichsmaßnahmen festzu-

legen; das Gutachten „Auswirkungen der Westumgehung von Biebelried auf den Feldhamster“ von 
Februar 2005 des Dipl.-Biol. Schreiber, Freising, ist fortzuschreiben. 
Vor Baubeginn muss der Bereich der Trasse frei von Feldhamstern sein; mit dem Bau der Straße 
ist möglichst außerhalb der Brutzeit zu beginnen. 

- Folgende weitere Punkte sind im Bebauungsplan-/Planfeststellungsverfahren abzuprüfen: 
- Durchlässigkeit für wandernde Amphibien bei Überquerung des Jakobsbaches 
- naturnahe Gestaltung des weiteren Bachlaufes als innerörtliche Biotopmaßnahme 
- Hinweis zur „einseitigen“ Planung der vorgesehenen Eingrünung der Trasse, um den Vogeltot 

auf der Straße durch „zwischen beidseitigem Grün korrespondierenden Vögeln“ zu mindern 
Die Vorschriften des BauGB zum Umweltschutz werden im Übrigen beachtet. 
 
Wasserrecht: 
 
- Sofern nicht eine straßenrechtliche Plangenehmigung erteilt wird, ist für die Kreuzung des Jakobs-

baches eine wasserrechtliche Plangenehmigung zu beantragen. Die erforderlichen Nachweise für 
die Niederschlagswasserableitung sind ebenfalls vorzulegen. 

 
 
N-ergie Netz GmbH: 
 
Bei Planungen und Bauvorhaben, die die dargestellten Trassen der N-ergie berühren (können), ist die 
N-ergie Netz GmbH, 90461 Nürnberg, Hainstraße 34, zu beteiligen. 
 
 
Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg: 
 
Bei der Planung des Vorhabens zur Verlegung der Kreisstraßen KT 54 und KT 22 ist zu überprüfen 
inwieweit eine Versickerung von Niederschlagswasser über die belebte Bodenzone oder eine Einlei-
tung in einen Vorfluter (evtl. Jakobsbach) möglich ist. Hierbei sind die Vorgaben und Anforderungen 
des DWA-Merkblattes M 153 („Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“) hinsichtlich 
einer regelgerechten Regenwasserrückhaltung und – behandlung zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: Haßfurt, 30.10.2012 
ro/yf 

 
BAURCONSULT 
Raiffeisenstraße 3 
97437 Haßfurt 
 
 
 

Claudia Roschlau 
Abteilungsleiterin Städtebau 
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Lärmuntersuchung 
 
Allgemeines 
 
Die Lärmuntersuchung erfolgt nach den „Richtlinien für den Lärmschutz an Straße“ RLS 90. 
Die Berechnung erfolgt nach der Teilstück-Methode. 
 
Der minimale Abstand zwischen Straßenachse und Immissionsort wird mit ca. 180 m ange-
nommen. Somit ergeben sich 11 Teilstücke für den Bereich der sog. „Westumgehung“ mit ei-
ner Länge von ca. 90 m. Ein weiteres Teilstück umfasst den Anschluss an die B 8 alt. Hier be-
trägt der Abstand zwischen Emissionsort und Immissionsort ca. 30 m. Jedoch tritt hier eine 
Verbesserung auf, da gegenüber dem alten Zustand der Verkehr erheblich abnimmt. 
Im Bereich des Friedhofes beträgt der Abstand zwischen Straßenachse und Immissionsort 
(Rand des Friedhofes) ca. 12 m, so dass auch dieser Bereich als separates Teilstück betrach-
tet wird. 
 
Die Teilstücke können in insgesamt drei Teilbereiche zusammengefasst werden, in denen je-
weils die gleichen Voraussetzungen für die einzelnen Teilstücke gelten. 
 
Für den Tagwert nach RLS 90 werden 0,06 * DTV angesetzt, für den Nachtwert 0,011 * DTV. 
 
Teilbereich I verläuft vom Baubeginn bis zum Kreisverkehr. Der anfallende Verkehr beträgt hier 
ca. 1.600 KFZ/24 h (Tag: 96 KFZ/h; Nacht: 18 KFZ/h). Die Geschwindigkeit wird mit 100 km/h 
angesetzt. 
 
Der Teilbereich II verläuft vom Kreisverkehr bis zum Anschluss an die B 8 alt. Der anfallende 
Verkehr beträgt hier ca. 2.000 KFZ/24 h (Tag: 120 KFZ/h; Nacht: 22 KFZ/h). Die Geschwindig-
keit wird mit 100 km/h angesetzt. 
 
Der Teilbereich III geht vom Anschluss an die B 8 alt bis zum Bauende. Der anfallende Ver-
kehr beträgt hier ca. 9.100 KFZ/24 h (Tag: 546 KFZ/h; Nacht: 101 KFZ/ h). Die Geschwindig-
keit wird mit 70 km/h angesetzt. 
 
Der LKW-Anteil wird mit 10% angesetzt. 
 
Anmerkung: 
Die Verkehrszahlen der Teilbereiche I und II wurden aus der Verkehrsuntersuchung für den 
vorliegenden Bebauungsplan entnommen (vgl. Unterlage III.2). Die Verkehrszahlen für den 
Teilbereich III wurden aus der Verkehrsuntersuchung für das Planfeststellungsverfahren für die 
Verlegung der Bundesstraße B 8 (vgl. Unterlage III.2, Anlage 2.3) entnommen, da aus der 
Verkehrsuntersuchung für den vorliegenden Bebauungsplan keine Aussagen für den Gesamt-
verkehr für diesen Abschnitt möglich sind. Dieser Wert wurde um den durch den Bau der 
„Westumgehung“ zu erwartenden Anstieg von 700 Kfz/24h (vgl. Unterlage III.2, S. 6: 3. Ver-
kehrszahlen - Prognosefall „Westumgehung“ - Geplante Umfahrung - Nördlicher Abschnitt) 
erhöht. 
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Untersuchung 
 
Nachfolgend werden die drei Teilbereiche der „Westumgehung“ tabellarisch untersucht. 
 
 

Teilstücke 
Tabelle I 

Lm,E [dB(A)] 
Tabelle II 
DV [dB(A)] 

Tabelle V 
DS [dB(A)] 

Tabelle VI 
DBM [dB(A)] 

Summe 
Lm,i [dB(A)] 

Teilbereich I 
Tag 

(M = 96 KFZ/h) 
60 0 -34 -4,5 21,5 

Teilbereich I 
Nacht 

(M = 18 KFZ/h) 
53 0 -34 -4,5 14,5 

Teilbereich IIa 
(Friedhof) Tag 
(M = 120 KFZ/h) 

61 0 -10 -4,5 46,5 

Teilbereich IIa 
(Friedhof) Nacht 

(M = 22 KFZ/h) 
53 0 -10 -4,5 38,5 

Teilbereich IIb 
Tag 

(M = 120 KFZ/h) 
61 0 -34 -4,5 22,5 

Teilbereich IIb 
Nacht 

(M = 22 KFZ/h) 
53 0 -34 -4,5 14,5 

Teilbereich III 
Tag 

(M = 504 KFZ/h) 
67,5 -2 -31 -4,5 30,0 

Teilbereich III 
Nacht 

(M = 93 KFZ/h) 
60 -2 -31 -4,5 22,5 

 
 
Nach DIN 18 005, Teil 1 Beiblatt 1, Schallschutz im Städtebau, gelten für das vorliegende 
MD-Gebiet folgende schalltechnische Orientierungswerte: 

 
Tag:   60 dB(A) 
Nacht:  50 dB(A) 

 
Für den Friedhofsbereich gelten nach DIN 18 005, Teil 1 Beiblatt 1, Schallschutz im Städtebau, 
folgende schalltechnische Orientierungswerte: 
 

Tag:   55 dB(A) 
Nacht:  55 dB(A) 
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Ergebnis: 
 
Die durch die „Westumgehung“ auftretenden Lärmwerte unterschreiten die schalltechnischen 
Orientierungswerte für die städtebauliche Planung sowohl für das vorliegende MD-Gebiet, als 
auch für den Bereich des Friedhofes. Somit sind einerseits für die Verlegung der KT 54 und 
KT 22 keine aktiven Schallschutzmaßnehmen in Form von Lärmschutzwällen, andererseits für 
die bestehenden Gebäude keine Lärmvorsorgemaßnahmen notwendig. 
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Biebelried        
Sitzung des Gemeinderates 

 

 
 

Zahl der Mitglieder des Gemeinderates: 13 
 

Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß. Die Sitzung war öffentlich. 

 
 

30. Oktober 2012 
 

(Sitzungstag) 

lfd. 
Nr. 

anw. für            gegen 
den Beschluss 

Vortrag - Beratung / Beschluss 
 

 

 

 

     
ÖFFENTLICHE SITZUNG 
Erste Bürgermeisterin Zirndt stellt fest, dass zur heutigen Sitzung frist- und ordnungsgemäß gela-
den wurde, der Gemeinderat ist beschlussfähig. Einwände gegen die Tagesordnung werden 
seitens der Gemeinderatsmitglieder nicht erhoben. 
 

    TOP 03.0 
382 12   9. Änderung der Flächennutzungsplanes 

a) Abwägung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
b) Billigungs- und Auslegungsbeschluss  

    Erste Bürgermeisterin Zirndt begrüßt Frau Roschlau, Baur Consult. 
Im Rahmen der Frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (in der Zeit vom 08. Mai 2012 bis 22. 
Mai 2012) gingen keine Stellungnahmen ein. Im Rahmen der Frühzeitigen Behördenbeteiligung 
wurden insgesamt 44 Behörden und Träger öffentlicher Belange beteiligt, davon gaben keine 
Stellungnahme ab: 
1. Amt für Landwirtschaft und Forsten Kitzingen 
2. E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, Geschäftsstelle Süd 
3. Katholisches Pfarramt Biebelried 
4. Landesjagdverband Bayern e. V. 
5. Landratsamt Kitzingen, Kreisheimatpfleger Dr. Bauer 
6. Stadt Kitzingen 
7. Stadt Ochsenfurt 
8. T-Mobile 
9. Zweckverband Fernwasserversorgung Franken 
10. Regionaler Planungsverband 
 
Folgende Träger öffentlicher Belange erhoben keine Einwände bzw. erteilten ihr Einvernehmen 
zur Planung: 
11. Bergamt Nordbayern, Regierung von Oberfranken 
12. Bezirk Unterfranken, Fachberater und Sachverständiger für Fischerei 
13. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
14. und 15. E.ON Netz GmbH / Ferngas Nordbayern 
16. Fischereiverband Unterfranken e. V. 
17. Gemeinde Buchbrunn 
18. Gemeinde Mainstockheim 
19. Gemeinde Theilheim 
20. IHK Würzburg-Schweinfurt 
21. Immobilien Freistaat Bayern, Regionalvertretung Unterfranken 
22. Kabel Deutschland Vertriebs- und Service GmbH 
23. Kreisjugendring Kitzingen 
24. Luftamt Nordbayern, Regierung von Mittelfranken 
25. PLEdoc GmbH 
26. Regierung von Unterfranken Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz 
27. Staatliches Bauamt Würzburg 
28. Stadt Dettelbach 
29. Vermessungsamt Würzburg, Außenstelle Kitzingen 
30. Wehrbereichsverwaltung Süd, Außenstelle München 
 
Die nachfolgenden Träger öffentlicher Belange gaben eine Stellungnahme ab: 
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Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß. Die Sitzung war öffentlich. 
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(Sitzungstag) 

lfd. 
Nr. 
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den Beschluss 

Vortrag - Beratung / Beschluss 
 

 

 

    31. 
383 12 12 0 Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken – Stellungnahme vom 18.05.2012: 

    

 

 
Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
1. Der Gemeinde Biebelried ist bewusst, dass im Zuge der Bebauungs-/ Objektplanung zur 

Verlegung der Kreisstraßen KT 22 und KT 54 Grundstücksverhandlungen mit den Eigentü-
mern des Grundstückes Flur-Nr. 450 der Gemarkung Biebelried anstehen und diese außer-
halb des Flurbereinigungsverfahrens zu führen sind.  

2. Die Darstellung des Grundstückstücks Flur-Nr. 22 der Gemarkung Biebelried erfolgt als 
Grünfläche. 
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Sitzung des Gemeinderates 

 

 
 

Zahl der Mitglieder des Gemeinderates: 13 
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    32. 
384 12 12 0 Autobahndirektion Nordbayern – Stellungnahme vom 02.06.2012: 

    

 

 

 
 
 
Beschluss: 
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Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Die zur Bemessung von Schallschutzmaßnahmen erforderlichen neuesten Angaben werden in die 
Begründung zum Flächennutzungsplan mit aufgenommen. 
 

    33.  
385 12 12 0 Bayer. Bauernverband – Stellungnahme vom 18.05.2012 / Ortsobmann Gerhard Brandmann – 

Stellungnahme vom 30.04.2012: 
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Vortrag - Beratung / Beschluss 
 

 

 

Stellungnahme Gerhard Brandmann: 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Die Hinweise betreffen die Verlegung der Kreisstraßen KT54 und KT22 und werden im Rahmen 
einer zukünftigen Objektplanung entsprechend beachtet. Die Gemeinde nimmt deshalb folgen-
den Hinweis zu den textlichen Festsetzungen der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
auf: 
„ Bei der Verlegung der Kreisstraßen KT54 und KT22 ist eine ordnungsgemäße Anbindung des 

landwirtschaftlichen Wegenetzes zu den bewirtschafteten Ackerflächen (mit ggfs. erforderlicher 
Schaffung von Ersatzwegen) zu berücksichtigen.“ 
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Sitzung des Gemeinderates 

 

 
 

Zahl der Mitglieder des Gemeinderates: 13 
 

Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß. Die Sitzung war öffentlich. 
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den Beschluss 

Vortrag - Beratung / Beschluss 
 

 

 

    34. 
386 12 12 0 Bayer. Landesamt für Umwelt – Stellungnahme vom 10.05.2012: 

    

 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Die Hinweise betreffen die Verlegung der Kreisstraßen KT54 und KT22 und werden zur Kenntnis 
genommen. Eine Entsiegelung der aktuellen Trassen, die bei Realisierung des Vorhabens später 
entfallen können, wird in diesem Rahmen geprüft werden; allerdings weist die Gemeinde Biebel-
ried darauf hin, dass hiervon beispielsweise die Hauptverkehrsstraße „Kellerbergstraße“ betroffen 
ist, die zur Erschließung von Baugrundstücken unabdingbar ist. Insoweit kann eine Entsiegelung 
nicht erfolgen.  
Die Gemeinde nimmt deshalb folgenden Hinweis zu den textlichen Festsetzungen der 9. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes mit auf: 
„ Eine Entsiegelung der bestehenden bereits versiegelten Verkehrsflächen ist bei Planung des 

Vorhabens zur Verlegung der Kreisstraßen KT 54 und KT 22 zu prüfen.“ 
 



 

Biebelried        
Sitzung des Gemeinderates 

 

 
 

Zahl der Mitglieder des Gemeinderates: 13 
 

Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß. Die Sitzung war öffentlich. 

 
 

30. Oktober 2012 
 

(Sitzungstag) 

lfd. 
Nr. 

anw. für            gegen 
den Beschluss 

Vortrag - Beratung / Beschluss 
 

 

 

    35.  
387 12 12 0 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege – Stellungnahme vom 20.04.2012: 

    Sehr geehrte Damen und Herren,   
wir danken für die Beteiligung an der oben genannten Planung. Wir bitten Sie, bei künftigen 
Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Referat (G23) und unser Aktenzei-
chen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als 
Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stellung:  
 
Bodendenkmalpflegerische Belange: 
Im Bereich der Flächennutzungsplanänderung, Änderungspunkt „Verlegung der Kreisstraße KT 54 
und KT 22 mit Anschluss an die neue Trasse der Bundesstraße B8 bei Biebelried“, liegt  folgendes 
Bodendenkmal: 
D-6-6226-0141 Siedlung der Urnenfelderzeit. 
Das Bodendenkmal ist im Plansatz schematisch kartiert. Die Ausdehnung ist auch der beigefügten 
Kartierung (pdf-Datei) zu entnehmen.  
Dort wurden bereits im Zuge einer früheren Planung 2006 archäologische Voruntersuchungen 
durchgeführt. Dabei wurde das Vorliegen und die Ausdehnung des Bodendenkmal durch Funde und 
Befunde bestätigt.  
Für die Straßenbaumaßnahme ist daher eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7.1 DSchG 
erforderlich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass dort archäologische Rettungsgrabungen durch 
den Träger der Maßnahme durchzuführen sind. 
 
Bau- und kunstdenkmalpflegerische Belange: 
Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege werden, soweit aus den Unterlagen ersichtlich, durch die 
o. g. Planung nicht berührt. 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält einen Abdruck dieses Schreibens mit der Bitte um Kennt-
nisnahme und ggf. entsprechende Veranlassung. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des 
BLfD im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Fragen, 
die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege betreffen, rich-
ten Sie ggf. direkt unter der oben genannten Tel.Nr. an den/die Gebietsreferenten. 
 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Die Gemeinde Biebelried hat Kenntnis vom bestehenden Bodendenkmal und den bereits 2006 
durchgeführten Grabungen bzw. den mit einer Grabung einhergehenden - heute noch nicht 
bezifferbaren - Kosten einer Rettungsgrabung, die die Gemeinde zu tragen hat. 
Die Gemeinde nimmt folgenden Hinweis zu den textlichen Festsetzungen der 9. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit auf: 
„Eine erforderliche denkmalschutzrechtliche Erlaubnis ist vor Beginn einer Baumaßnahme zur 
Verlegung der Kreisstraßen KT 22 und KT 54 zu beantragen; spätestens 4 Wochen vor Baube-
ginn der Kreisstraßenverlegung ist ein flächiger Bodenabtrag in Baubereichsbreite zwischen Mit-
te der Grundstück Flurnr. 437 und Mitte Grundstück Flurnr. 435 der Gemarkung Biebelried 
unter fachlicher Aufsicht des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege durchzuführen.“ 

 

http://denkmal1.bvv.bayern.de:8080/boden_fis/faces/jsp/Massnahme.jsp
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    36. 
388 12 12 0 Bund Naturschutz in Bayern Stellungnahme vom 15.05.2012: 
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Sitzung des Gemeinderates 
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Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Auf die Stellungnahme der Regierung von Unterfranken vom 21.05.2012, die im Hinblick auf 
die Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB und Berücksichtigungspflicht von Grundsätzen 
und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung Stellung genommen hat, wird hingewiesen: Die 
Regierung von Unterfranken hat festgestellt, dass aus landes- und regionalplanerischer Sicht 
keine Bedenken gegen die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen. 
Die Planung der Kreisstraßenverlegung ist zur verkehrlichen Entlastung der Kellerbergstraße er-
forderlich; die Gemeinde nimmt folgende Hinweise zu den textlichen Festsetzungen der 9. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes zur Planung des Vorhabens zur Verlegung der Kreisstraßen KT 
54 und KT 22mit auf: 
• „Eine Entsiegelung der bestehenden bereits versiegelten Verkehrsflächen ist zu prüfen.“ 
• „Eine artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ist durchzuführen; es sind Ausgleichsmaßnahmen 

festzulegen; das Gutachten „Auswirkungen der Westumgehung von Biebelried auf den Feld-
hamster“ von Februar 2005 des Dipl.-Biol. Schreiber, Freising, ist fortzuschreiben.  
Vor Baubeginn muss der Bereich der Trasse frei von Feldhamstern sein; mit dem Bau der 
Straße ist möglichst außerhalb der Brutzeit zu beginnen.“ 

• Folgende weitere Punkte sind im Bebauungsplan- / Planfeststellungsverfahren abzuprüfen: 
 Durchlässigkeit für wandernde Amphibien bei Überquerung des Jakobsbaches 
 naturnahe Gestaltung des weiteren Bachlaufes als innerörtliche Biotopmaßnahme 
 Hinweis zur „einseitigen“ Planung der vorgesehenen Eingrünung der Trasse, um den 

Vogeltot auf der Straße durch „zwischen beidseitigem Grün korrespondieren Vögeln“ zu 
mindern“ 

Die Vorschriften des BauGB zum Umweltschutz werden im Übrigen beachtet. 
 

    37. 
389 12 12 0 Deutsche Telekom Technik GmbH – Stellungnahme vom 13.04.2012: 

    

 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Die Gemeinde nimmt folgenden Hinweis zu den textlichen Festsetzungen der 9. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit auf: 
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„Bei Planungen und Bauvorhaben, die die dargestellten Trassen der Deutschen Telekom berüh-
ren (können), ist die Deutsche Telekom Technik GmbH, 97080 Würzburg, Schürerstraße 9 A, zu 
beteiligen.“ 
Sobald diese 9. Änderung des Flächennutzungsplanes rechtskräftig wird, steht sie im Internet 
unter der Adresse http://www.vgem-kitzingen.de/bauleitplanung/biebelried/index.html zum mög-
lichen Download zur Verfügung. 
 

    38. 
390 12 12 0 Gemeinde Rottendorf – Stellungnahme vom 17.04.2012: 

    

 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Die Planungsgrundlage zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes wird entsprechend der 
Beschlussfassung der Gemeinde Biebelried vom 31.03.2009, lfd. Nr. 097 aktualisiert; da das 
Verfahren TG Biebelried 3 hierzu noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, wird vom Amt für 
ländliche Entwicklung eine entsprechende, auf EDV-lesbare Kartengrundlage angefordert 
werden. 
 

  

http://www.vgem-kitzingen.de/bauleitplanung/biebelried/index.html
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    39. 
391 12 12 0 Handwerkskammer für Unterfranken – Stellungnahme vom 23.04.2012: 

    

 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Die Bedenken der Handwerkskammer für Unterfranken können nicht in die Abwägung mit einge-
stellt werden, da die Ausweisung des WA-Gebietes nicht Gegenstand dieser 9. Flächennutzungs-
planänderung ist.  
Diese erfolgte bereits im Rahmen der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes; die 5. Änderung 
des Flächennutzungsplanes wurde mit Bescheid des Landratsamtes Kitzingen vom 13.03.2000 
genehmigt und ist seit 28.04.2000 in Kraft. 
Darüber hinaus ist ein sachgerechtes Nebeneinander von WA- / GE-Gebieten unter Einhaltung 
der schalltechnischen Orientierungsweite DIN 18005 möglich. 
 

    40. 
392 12 12 0 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. – Stellungnahme vom 15.05.2012: 
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Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Auf die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Kitzingen vom 
22.05.2012 wird verwiesen: 
„Es ist ein Vorkommen des Feldhamsters, einer Art nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
sehr wahrscheinlich. Es muss mit einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 
Abs. 1 Ziffer 3 BNatSchG gerechnet werden. Die Voraussetzungen für eine Legalausnahme nach 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG sind erfüllt, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der o.g. Arten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dies kann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erkannt 
werden. Mit Ausarbeitung der Planunterlagen zur Umsetzung des Straßenbaumaßnahme ist eine 
artenschutzrechtliche Prüfung vorzulegen bzw. zu aktualisieren und Ausgleichsmaßnahmen 
vorzuschlagen. Die Ausgleichsmaßnahmen sollen die Feldhamsterpopulation im Gebiet fördern.  
Neben dem Feldhamster sind insbesondere die im Gebiet vorkommenden Feldvögel einer 
artenschutzrechtlichen Prüfung zu unterziehen.   
Die artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ist mit den Planunterlagen zum Bau der neuen Straße 
einzureichen (Bebauungsplan, Planfeststellung etc.). 
Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass vor Baubeginn der Bereich der Trasse frei von 
Feldhamstern sein muss und möglichst außerhalb der Brutzeit mit dem Bau der Straße begonnen 
werden sollte. Näheres wird in den Planunterlagen zum Bau der Straße festgelegt.“ 
Bei der Planung des Vorhabens zur Verlegung der Kreisstraßen KT 54 und KT 22 
(Bebauungsplan, Planfestellung) werden diese Anforderungen berücksichtigt werden; die 
Gemeinde Biebelried stellt dies durch folgenden textlichen Hinweis in der 9. Änderung des 
Flächennutzungsplanes sicher: 
„Bei der Planung des Vorhabens zur Verlegung der Kreisstraßen KT 54 und KT 22 ist eine 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) durchzuführen; es sind Ausgleichsmaßnahmen festzulegen; 
das Gutachten „Auswirkungen der Westumgehung von Biebelired auf den Feldhamster“ von 
Februar 2005 des Dipl.-Biol. Schreiber, Freising, ist fortzuschreiben.  
Vor Baubeginn muss der Bereich der Trasse frei von Feldhamstern sein; mit dem Bau der Straße 
ist möglichst außerhalb der Brutzeit zu beginnen.“ 
 

    41. 
393 12 12 0 Landratsamt Kitzingen – Stellungnahmen vom 22.05.2012, nochmals vom 22.05.2012 und 

vom 27.07.2012: 
     

Stellungnahme vom 22.05.2012: 
 
Sehr geehrte Frau Thoma, 
 
zu dem Bauleitplanverfahren teilen wir nach  § 4 Abs. 1 BauGB mit: 
 
Städtebauliche Stellungnahme: 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
Immissionsschutz: 
Auf den Lärmschutz ist bei der weiteren Planung einzugehen. Auf das IMS  von 1996/97, 
AZ. IIB 5-4641.0-001/94 weisen wir hin. 
 
Naturschutz: 
Beschreibung des Vorhabens sowie vorgelegte Unterlagen: 
Westlich der Ortschaft Biebelried soll eine neue Straße gebaut werden. Es ist eine Spange 
von der B8-Umgehung im Norden bis zur KT 22 im Süden von Biebelried vorgesehen. Die 
Planung ist in der 9. Änderung des FNP dargestellt. Des Weiteren liegen eine Begründung 
und ein Umweltbericht vor.  
Das Bebauungsplanverfahren zum Bau der Straße aus dem Jahre 2005 wurde eingestellt. 
Fachliche Vorgaben 
Aus dem Regionalplan, Schutzgebiete (NSG, LB, ND, NP – LSG; Natura2000): 
Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht oder Natura2000-Gebiete sind nicht betroffen.  
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Der westliche Ortsrand von Biebelried wird insb. landwirtschaftlich geprägt.  Zwei Obstwie-
sen, der Friedhof und der Jakobsbach sind dort landschaftoptische Strukturen mit positiver 
Wirkung auf den Betrachter.  
Artenschutz:  
Als besonders oder streng geschützte Art ist der Feldhamster bekannt. Des Weiteren sind 
verschiedene besonders geschützte Feldvögel betroffen (z.B. Wiesenweihe, Rohrweihe, 
Wachtel, Feldlerche, Schafstelze usw.)  

Fachliche Bewertung 
Artenschutzrechtliche Vorgaben nach §44ff BNatSchG: 
Es ist ein Vorkommen des Feldhamsters, einer Art nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, sehr 
wahrscheinlich. Es muss mit einer Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 Abs. 
1 Ziffer 3 BNatSchG gerechnet werden. Die Voraussetzungen für eine Legalausnahme nach § 44 
Abs. 5 BNatSchG sind erfüllt, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der o.g. Arten im räumlichen Zusammenhang weiter-
hin erfüllt wird. Dies kann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erkannt werden. Mit Ausarbeitung 
der Planunterlagen zur Umsetzung der Straßenbaumaßnahme ist eine artenschutzrechtliche Prüfung 
vorzulegen bzw. zu aktualisieren und Ausgleichsmaßnahmen vorzuschlagen. Die Ausgleichsmaß-
nahmen sollen die Feldhamsterpopulation im Gebiet fördern.  
Neben dem Feldhamster sind insbesondere die im Gebiet vorkommenden Feldvögel einer arten-
schutzrechtlichen Prüfung zu unterziehen.   
Die artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ist mit den Planunterlagen zum Bau der neuen Straße einzu-
reichen (Bebauungsplan, Planfeststellung etc.). 
Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass vor Baubeginn der Bereich der Trasse frei von Feld-
hamstern sein muss und möglichst außerhalb der Brutzeit mit dem Bau der Straße begonnen werden 
sollte. Näheres wird in den Planunterlagen zum Bau der Straße festgelegt.  
 
Eingriffsregelung nach §14ff BNatSchG bzw. §1a BauGB: 
Bei der Umsetzung der Darstellung des Flächennutzungsplanes entsteht ein Eingriff in 
Natur und Landschaft, der auszugleichen ist.  
Diese Ausgleichsmaßnahme ist der unteren Naturschutzbehörde mit den Planunterlagen 
zum Bau der neuen Straße vorzulegen. In den Planunterlagen sind die Ausgleichsflächen 
bzw. –leistungen detailliert zu beschreiben.   
 
Mit der Ausarbeitung und dem Detaillierungsgrad zum jetzigen Zeitpunkt besteht 
Einverständnis.  
 
Wasserrecht: 
Sofern nicht eine straßenrechtliche Plangenehmigung erteilt wird, ist für die Kreuzung des 
Jakobsbachs eine wasserrechtliche Plangenehmigung zu beantragen. Die erforderlichen 
Nachweise für die Niederschlagswasserableitung sind ebenfalls vorzulegen. 
 
Kreisstraßenverwaltung: 
Die Stellungnahme wird baldmöglichst nachgereicht. 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
a) Immissionsschutz: Auf die Lärmuntersuchung vom 29.01.2008 wird verwiesen; diese Unter-

lage wird der Begründung zum Flächennutzungsplan als Anlage beigefügt. 
b) Naturschutz: Die Gemeinde nimmt folgende Hinweise zu den textlichen Festsetzungen der 9. 

Änderung des Flächennutzungsplanes zur Planung des Vorhabens zur Verlegung der Kreis-
straßen KT 54 und KT 22mit auf: 
• „Eine Entsiegelung der bestehenden bereits versiegelten Verkehrsflächen ist zu prüfen.“ 
• „Eine artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ist durchzuführen; es sind Ausgleichsmaßnah-

men festzulegen; das Gutachten „Auswirkungen der Westumgehung von Biebelried auf 
den Feldhamster“ von Februar 2005 des Dipl.-Biol. Schreiber, Freising, ist fortzuschrei-
ben.  
Vor Baubeginn muss der Bereich der Trasse frei von Feldhamstern sein; mit dem Bau der 
Straße ist möglichst außerhalb der Brutzeit zu beginnen.“ 
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• Folgende weitere Punkte sind im Bebauungsplan- / Planfeststellungsverfahren abzuprü-
fen: 
 Durchlässigkeit für wandernde Amphibien bei Überquerung des Jakobsbaches 
 naturnahe Gestaltung des weiteren Bachlaufes als innerörtliche Biotopmaßnahme 
 Hinweis zur „einseitigen“ Planung der vorgesehenen Eingrünung der Trasse, um 

den Vogeltot auf der Straße durch „zwischen beidseitigem Grün korrespondieren 
Vögeln“ zu mindern“ 

Die Vorschriften des BauGB zum Umweltschutz werden im Übrigen beachtet. 
c) Wasserrecht: Die Gemeinde nimmt folgende Hinweise zu den textlichen Festsetzungen der 9. 

Änderung des Flächennutzungsplanes zur Planung des Vorhabens zur Verlegung der Kreis-
straßen KT 54 und KT 22mit auf: 
• „Sofern nicht eine straßenrechtliche Plangenehmigung erteilt wird, ist für die Kreuzung 

des Jakobsbachs eine wasserrechtliche Plangenehmigung zu beantragen. Die erforderli-
chen Nachweise für die Niederschlagswasserableitung sind ebenfalls vorzulegen.“ 
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Stellungnahme vom 22.05.2012: 
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Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Die Stellungnahme wird im Zusammenhang mit der Stellungnahme vom 27.07.2012 abgewo-
gen. 
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Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Auf das Schreiben der Ersten Bürgermeisterin vom 03.07.2012 wird verwiesen: 
„Das Landratsamt Kitzingen teilte am 08.10.2010 mit, dass nach dem Deckenbauprogramm des 
Landkreises die Kellerbergstraße erneuert bzw. die Kellerbergstraße 2014 ausgebaut werden 
könnte. Hierzu sei allerdings erforderlich, dass die Gemeinde ihren am 07. Februar 2007 ge-
fassten Beschluss aufhebe (Aufnahme der Maßnahme Verlegung der KT 54/22 mit Anschluss an 
die neue Trasse der B 8 in das Ausbauprogramm des Landkreises). Der Landkreis Kitzingen 
baue die Kellerbergstraße nicht aus, solange dieser Beschluss noch im Raum stehe, unabhängig 
davon, dass der Zustand der Straße schlecht und Reparaturarbeiten notwendig sind. 
Zur Erforderlichkeit einer Westumgehung für den OT Biebelried vertrat der Landkreis Kitzingen 
damals dieselbe Auffassung (Telefonat mit Herrn Scheller am 12.10.2010): Die Gemeinde 
könne auch bei Rücknahme ihres Beschlusses vom 07.02.2007 unverändert an ihrer Bauleit-
planung festhalten. Herr Scheller bestätigt auch auf ausdrückliche Nachfrage, dass der Land-
kreis sich nicht in die Planungshoheit der Gemeinde einmische. 
Der Gemeinde Biebelried wäre viel, auch an Finanzmitteln, erspart geblieben, soweit der Land-
kreis Kitzingen die aktuelle Argumentation so von Anfang an geführt hätte wie jetzt. 
Für die Gemeinde Biebelried ist aufgrund ihrer Finanzsituation durch geplante Vorhaben - wie 
Neubau Feuerwehrhaus im OT Biebelried, Abwassersanierungsmaßnahmen und Dorferneue-
rung – der Neubau der Westumgehung über Sonderbaulast in den nächsten Jahren finanziell 
überhaupt nicht zu schultern.  
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Die Anlieger der Kellerbergstraße und die Bürger aus Biebelried halten einen Ausbau der Keller-
bergstraße durch den Landkreis weiterhin für erforderlich; die Gemeinde Biebelried stellt im 
Rahmen des Prioritätenplans Kanalsanierung des Ortsteiles Biebelried auf einen entsprechenden 
Ausbau der Kellerbergstraße weiterhin ab.“ 

Die Gemeinde Biebelried hat in der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes im Rahmen ihrer 
kommunalen Planungshoheit ihre Planungsabsicht, die bestehende KT22 und KT54 zu verlegen, 
dokumentiert. Die Änderung eines Flächennutzungsplanes umfasst in der Regel Planungsabsich-
ten für einen Zeitraum von 10 Jahren. Die Gemeinde Biebelried sieht sich aktuell außerstande, 
aufgrund der anstehenden Pflichtaufgaben die Verlegung der KT22 und KT54 zu finanzieren. 
Gleichwohl wird im Rahmen der Ortsentwicklung eine Stärkung der Innenentwicklung forciert, 
die auch die Kellerbergstraße als wichtige Erschließung für die angrenzende Bebauung beinhal-
tet. 
Diese Hauptverkehrsstraße, ehemals örtliche Anliegerstraße, musste nach der Ortsumgehung der 
B 8 die Funktion einer überörtlichen Kreisstraße übernehmen und mittelfristig auch beibehalten. 
Ein Ausbau der Kellerbergstraße und eine Erneuerung hinsichtlich des Unter- und Aufbaus der 
Straße nach dem derzeitigen Standard der Technik ist aufgrund der erheblichen Belastung der 
Anlieger dringend angezeigt. 
 

    42. 
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Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Die Leitungen sowie deren Bezeichnungen werden entsprechend den der Stellungnahme beige-
fügten Lageplänen korrigiert bzw. aufgenommen. 
Die Gemeinde nimmt folgenden Hinweis zu den textlichen Festsetzungen der 9. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit auf: 
„Bei Planungen und Bauvorhaben, die die dargestellten Trassen der N-ergie berühren (können), 
ist die N-ergie Netz GmbH, 90461 Nürnberg, Hainstraße 34, zu beteiligen.“ 
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21.05.2012: 
    

 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Aus landes- und regionalplanerischer Sicht bestehen keine Einwände gegen den Bauleitplanent-
wurf. Der Zweckverband Fernwasserversorgung Franken und das Amt für ländliche Entwicklung 
Würzburg wurden im Verfahren beteiligt. 
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Beschluss: 
Die Gemeinde Biebelried wägt das Vorbringen wie folgt ab: 
Die Hinweise betreffen die Entwässerungsplanung der Verlegung der Kreisstraße KT54 und KT22 
und werden im Rahmen einer zukünftigen Objektplanung entsprechend beachtet. Die Gemeinde 
nimmt folgenden Hinweis zu den textlichen Festsetzungen der 9. Änderung des Flächennutzungs-
planes mit auf: 
„Bei der Planung des Vorhabens zur Verlegung der Kreisstraßen KT 54 und KT 22 ist zu überprü-
fen inwieweit eine Versickerung von Niederschlagswasser über die belebte Bodenzone oder eine 
Einleitung in einen Vorfluter (evtl. Jakobsbach) möglich ist. Hierbei sind die Vorgaben und An-
forderungen des DWA-Merkblattes M 153 ("Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regen-
wasser“) hinsichtlich einer regelgerechten Regenwasserrückhaltung und –behandlung zu beach-
ten.“ 

 
 


